
Beschlussvorschlag: 
Der Bebauungsplan Nr. 40 „Sillenstede/Süd“ (1. vereinfachte Änderung) ist im verein-
fachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB) zu ändern. Durch diese Ände-
rung ist die Spielplatzfläche in diesem Bereich entsprechend den Bestimmungen des 
Niedersächsischen Spielplatzgesetzes zu reduzieren und als Wohnbaufläche festzuset-
zen. 


